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Art. 116 

Vorrang des Völkerrechts 

Die Art. 112 bis 115 sind nicht anzuwenden, soweit nach Völkerrecht 
Anderes bestimmt ist. 

K. Verfahren über die Sachwalterschaft für behinderte 
Personen 

Art. 117 

Verfahrenseinleitung 

1) Das Verfahren über die Bestellung eines Sachwalters für eine Per-
son, die in Folge einer psychischen Krankheit oder einer geistigen Behin-
derung eines gesetzlichen Vertreters bedarf, ist einzuleiten, wenn sie 
selbst die Bestellung eines Sachwalters beantragt oder, etwa auf Grund 
einer Mitteilung über die Schutzbedürftigkeit einer solchen Person, be-
gründete Anhaltspunkte für die Notwendigkeit einer solchen Bestellung 
vorliegen. 

2) Ist die psychisch kranke oder geistig behinderte Person minderjäh-
rig, so kann das Verfahren frühestens ein Jahr vor Erreichen der Volljäh-
rigkeit eingeleitet werden; die Bestellung eines Sachwalters wird nicht vor 
Eintritt der Volljährigkeit wirksam. 

Art. 118 

Erstanhörung 

1) Das Gericht hat sich zunächst, soweit dies sinnvoll und möglich ist, 
einen persönlichen Eindruck von der betroffenen Person zu verschaffen. 
Es hat sie über Grund und Zweck des Verfahrens zu unterrichten und 
dazu zu hören. 

2) Leistet die betroffene Person der Ladung vor Gericht nicht Folge, 
so kann sie das Gericht mit der nötigen Schonung vorführen lassen. Ist 
das Erscheinen der betroffenen Person vor Gericht unmöglich, untunlich 
oder ihrem Wohl abträglich, so hat das Gericht sie aufzusuchen. 

3) Kann sich das Gericht wegen unverhältnismässiger Schwierigkeiten 
oder Kosten keinen persönlichen Eindruck von der betroffenen Person 
verschaffen, so kann die Erstanhörung im Weg der Rechtshilfe erfolgen. 
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Art. 119 

Verfahrenssachwalter 

Ist das Verfahren auf Grund der Ergebnisse der Erstanhörung fortzu-
setzen, so hat das Gericht für einen Rechtsbeistand der betroffenen Per-
son im Verfahren zu sorgen, wenn dies aufgrund der besonderen Um-
stände des Einzelfalles als notwendig erscheint. Hat die betroffene Per-
son keinen gesetzlichen oder selbstgewählten Vertreter oder widerstrei-
ten einander dessen Interessen und diejenigen der betroffenen Person, so 
hat ihr das Gericht einen Sachwalter für das Verfahren (Verfahrenssach-
walter) zu bestellen; dadurch wird die betroffene Person in ihren Rechts-
handlungen an sich nicht beschränkt. Der Verfahrenssachwalter ist zu 
entheben, sobald die betroffene Person einen geeigneten Vertreter ge-
wählt hat. Stimmen Anträge, die die betroffene Person, ihr gesetzlicher 
Vertreter und der Verfahrenssachwalter gestellt haben, nicht überein, so 
sind bei der Entscheidung alle Anträge inhaltlich zu berücksichtigen. 

Art. 120 

Einstweiliger Sachwalter 

Erfordert es das Wohl der betroffenen Person, so hat ihr das Gericht 
zur Besorgung dringender Angelegenheiten längstens für die Dauer des 
Verfahrens einen einstweiligen Sachwalter mit sofortiger Wirksamkeit zu 
bestellen. Die betroffene Person wird durch die Bestellung eines einst-
weiligen Sachwalters in ihren Rechtshandlungen nur insofern beschränkt, 
als es das Gericht ausdrücklich anordnet. Die Bestellung kann nur dann 
vor der Erstanhörung geschehen, wenn sonst ein erheblicher und unwie-
derbringlicher Nachteil für die betroffene Person zu besorgen wäre und 
die Erstanhörung unverzüglich nachgeholt wird. Für die einstweilige 
Sachwalterschaft gelten die Regelungen über die Sachwalterschaft für 
behinderte Personen. Art. 123 Bst. a bis d und 126 sind sinngemäss an-
zuwenden. 

Art. 121 

Mündliche Verhandlung 

1) Über die Bestellung eines Sachwalters ist mündlich zu verhandeln, 
sofern dies nicht aufgrund der nachgewiesenen und unstrittigen Ge-
schäftsunfähigkeit der betroffenen Person sowie der klaren Sach- und 
Rechtslage unnötig ist. 
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2) Zur mündlichen Verhandlung sind die betroffene Person und ihr 
Vertreter zu laden. Von der Ladung der betroffenen Person ist abzusehen, 
wenn feststeht, dass sie gänzlich unfähig ist der Verhandlung zu folgen 
oder ihr Wohl bei Anwesenheit in der Verhandlung gefährdet würde. 

3) Ist das Erscheinen der betroffenen Person vor Gericht unmöglich, 
untunlich oder ihrem Wohl abträglich, so hat das Gericht die mündliche 
Verhandlung an dem Ort durchzuführen, an dem sich die betroffene 
Person befindet. Gelingt auch dies nicht, so kann das Gericht auch ohne 
die betroffene Person verhandeln, wenn sie bereits von einem Sachver-
ständigen begutachtet worden ist und eine Erstanhörung stattgefunden hat. 

4) Bei der mündlichen Verhandlung sind die für die Feststellung des 
Gerichtes erforderlichen Beweise, nach Tunlichkeit unter Beiziehung von 
der betroffenen Person nahestehenden Personen, aufzunehmen; im Übri-
gen sind die für die Entscheidung erheblichen Umstände vorzutragen. 

5) Ein Sachwalter darf nur nach Beiziehung zumindest eines Sachver-
ständigen bestellt werden. Sachverständige können, soweit nötig, ihr 
Gutachten in der mündlichen Verhandlung vortragen; der Befund darf 
auch ausserhalb der mündlichen Verhandlung aufgenommen werden. Das 
Gericht muss mündlich verhandeln und die Ergebnisse erörtern, wenn 
geringste Zweifel oder Unsicherheiten bestehen. 

6) Die Ergebnisse der Beweisaufnahme sind in der mündlichen Ver-
handlung zu erörtern. 

Art. 122 

Einstellung 

1) Gelangt das Gericht zum Ergebnis, dass ein Sachwalter nicht zu 
bestellen ist, so hat es das Verfahren in jeder Lage einzustellen. 

2) Ein Beschluss über die Einstellung ist nur dann zu fällen, wenn: 
a) die betroffene Person von der Anregung (Art. 117) oder dem Verfah-

ren bereits Kenntnis erlangt hat; oder 
b) ein Gericht oder eine Behörde die Verfahrenseinleitung angeregt hat. 

3) Der Beschluss über die Einstellung ist der betroffenen Person und 
ihrem Vertreter zuzustellen. Gerichte oder Behörden, die die Einleitung 
des Verfahrens angeregt haben, sind von der Einstellung zu verständigen; 
dabei ist der Schutz des Privat- oder Familienlebens der betroffenen 
Person zu gewährleisten. 
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Art. 123 

Bestellung 

1) Der Beschluss über die Bestellung des Sachwalters hat zu enthalten: 
a) den Ausspruch, dass der betroffenen Person ein Sachwalter bestellt 

wird; 
b) die Umschreibung der Angelegenheiten, die der Sachwalter zu besor-

gen hat; 
c) gegebenenfalls, inwieweit die betroffene Person frei verfügen oder sich 

verpflichten kann; 
d) die Bezeichnung der Person des Sachwalters; 
e) den Hinweis auf die besondere Formvorschrift für die Errichtung 

einer letztwilligen Verfügung (§ 568 ABGB); 
f) den Ausspruch über die Kosten. 

2) Der Beschluss über die Bestellung eines Sachwalters auf Antrag der 
betroffenen Person ist stets zu begründen. 

Art. 124 

Zustellung und Erläuterung des Bestellungsbeschlusses 

1) Der Beschluss über die Bestellung eines Sachwalters ist der betrof-
fenen Person zu eigenen Handen sowie ihrem Vertreter und dem Sach-
walter zuzustellen. 

2) Besteht kein Zweifel daran, dass die betroffene Person den Zustell-
vorgang oder den Inhalt der Entscheidung auch nicht annähernd begrei-
fen kann, so ist die Zustellung wirksam, wenn die Ausfertigung des Be-
schlusses auf eine Weise in den körperlichen Nahebereich der betroffe-
nen Person gelangt, dass sie sich ohne ihre psychische Krankheit oder 
geistige Behinderung Kenntnis von deren Inhalt verschaffen könnte. 

3) Das Gericht hat der betroffenen Person in geeigneter Weise den 
Inhalt des Beschlusses zu erläutern. Wenn dies zweckmässig ist, kann das 
Gericht den Sachwalter mit der Erläuterung beauftragen. 
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Art. 125 

Wirksamwerden der Sachwalterbestellung 

Dem Beschluss, mit dem der Sachwalter bestellt wird, kann keine vor-
läufige Wirksamkeit zuerkannt werden. 

Art. 126 

Verständigungspflichten 

1) Von der Bestellung des Sachwalters sind auf geeignete Weise dieje-
nigen Personen und Stellen zu verständigen, die nach den Ergebnissen 
des Verfahrens, insbesondere nach den Angaben des Sachwalters, ein 
begründetes Interesse daran haben. 

2) Weiters hat das Gericht zu veranlassen, dass die Bestellung des 
Sachwalters in die öffentlichen Bücher und Register eingetragen wird, 
wenn der Wirkungskreis des Sachwalters die in dem betreffenden Buch 
oder Register eingetragenen Rechte umfasst. 

3) Überdies hat das Gericht jedermann, der ein rechtliches Interesse 
glaubhaft macht, auf Anfrage über die Bestellung des Sachwalters und 
dessen Wirkungskreis Auskunft zu erteilen. 

Art. 127 

Rekurs im Bestellungsverfahren 

Der Rekurs steht der betroffenen Person, ihrem Vertreter, dem Ver-
fahrenssachwalter und der Person, die zum Sachwalter bestellt werden 
soll, zu. Art. 119 letzter Satz gilt entsprechend. Art. 46 Abs. 3 ist nicht 
anzuwenden. 

Art. 128 

Beendigung, Einschränkung und Erweiterung der Sachwalterschaft 

1) Die Vorschriften für das Verfahren zur Bestellung eines Sachwal-
ters sind auch auf das Verfahren über die Beendigung, Einschränkung 
und Erweiterung der Sachwalterschaft sinngemäss anzuwenden; dem 
bereits bestellten Sachwalter kommen dabei die Aufgaben des Verfah-
renssachwalters zu. 
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2) Das Gericht muss sich nur insoweit einen persönlichen Eindruck 
vom Betroffenen verschaffen, mündlich verhandeln und einen Sachver-
ständigen beiziehen, als dies die betroffene Person oder ihr Vertreter 
beantragen oder das Gericht für erforderlich hält. Dies gilt nicht für ein 
Verfahren über eine erhebliche Erweiterung der Sachwalterschaft. 

Art. 129 

Kosten 

Wird ein Sachwalter bestellt, die Sachwalterschaft erweitert oder ein 
Verfahren nach Art. 131 durchgeführt, so sind die dem Land erwachse-
nen Kosten der betroffenen Person aufzuerlegen, soweit dadurch nicht 
ihr notwendiger Unterhalt oder der ihrer Familie, für die sie zu sorgen 
hat, gefährdet wird. Im Übrigen hat das Land die Kosten endgültig zu 
tragen. 

Art. 130 

Berichtspflicht 

Der Sachwalter hat dem Gericht in angemessenen Abständen, minde-
stens jedoch alle drei Jahre, über seine persönlichen Kontakte mit der 
betroffenen Person, deren Lebensweise sowie deren geistiges und körper-
liches Befinden zu berichten. Das Gericht kann dem Sachwalter auch 
einen Auftrag zu einem solchen Bericht erteilen. 

Art. 131 

Genehmigung zur Sterilisation 

Im Verfahren über die Genehmigung der Zustimmung zu einer medi-
zinischen Massnahme, die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit der 
betroffenen Person zum Ziel hat, hat das Gericht zu deren Vertretung 
einen besonderen Sachwalter zu bestellen. Das Gericht hat dem Verfah-
ren zwei voneinander unabhängige Sachverständige beizuziehen. 
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L. Vermögensrechte Pflegebefohlener 

Art. 132 

Genehmigung von Rechtshandlungen Pflegebefohlener 

Das Gericht darf in seiner Entscheidung über die Genehmigung der 
Rechtshandlung eines Pflegebefohlenen dieser keine inhaltlich abwei-
chende Fassung geben. Das Gericht kann auch eine bestimmte, erst ge-
plante Rechtshandlung genehmigen oder aussprechen, dass eine Rechts-
handlung keiner gerichtlichen Genehmigung bedarf. Der Beschluss über 
die Genehmigung der Rechtshandlung ist immer, zumindest summarisch, 
zu begründen. Beruht die Versagung der Genehmigung auf mehreren 
Gründen, so sind sie alle in der Begründung anzuführen. Auf Antrag hat 
das Gericht auf der Urkunde über die Rechtshandlung ohne Beifügung 
einer Begründung zu bestätigen, dass es die Genehmigung erteilt hat oder 
die Rechtshandlung keiner Genehmigung bedarf. 

Art. 133 

Aufsicht über die Verwaltung des Vermögens Pflegebefohlener 

1) Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein Pflegebefohlener 
ein nennenswertes Vermögen hat, so hat das Gericht dieses von Amts 
wegen zu erforschen. Hat demnach der Pflegebefohlene nennenswertes 
Vermögen, so hat das Gericht dessen Verwaltung mit dem Ziel zu über-
wachen, eine Gefährdung des Wohles des Pflegebefohlenen hintanzuhalten. 

2) Sind Eltern, Grosseltern oder Pflegeeltern mit der Verwaltung des 
Vermögens im Rahmen der Obsorge betraut, so hat das Gericht die Ver-
waltung des Vermögens nur zu überwachen, wenn eine unbewegliche 
Sache zum Vermögen gehört oder der Wert des Vermögens 75 000 Fran-
ken oder der Jahreseinkünfte 25 000 Franken wesentlich übersteigt. Wenn 
das Vermögen von den Obsorgeberechtigten oder deren Eltern stammt, 
so ist eine Überwachung solange nicht nötig, als keine Anzeichen für eine 
unsachgemässe Verwaltung vorliegen. 

3) In jedem Fall hat das Gericht die Verwaltung auch nicht nennens-
werten Vermögens zu überwachen, wenn dies zur Abwehr einer unmit-
telbar drohenden Gefahr für das Wohl des Pflegebefohlenen erforderlich 
ist. Unter diesen Voraussetzungen hat das Gericht auch die Verwaltungs-
tätigkeit des Amtes für Soziale Dienste zu überwachen. 
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4) Zur Erforschung des Vermögens und zur Überwachung seiner Ver-
waltung, einschliesslich zu seiner Sicherung, kann das Gericht insbeson-
dere dem gesetzlichen Vertreter Aufträge erteilen, Auskünfte von Banken 
und Wertpapierfirmen oder von nach Art. 102 auskunftspflichtigen Per-
sonen und Stellen einholen, eine Schätzung, die Sperre von Guthaben 
sowie die gerichtliche Verwahrung von Urkunden und Fahrnissen an-
ordnen sowie einstweilige Vorkehrungen treffen. 

Art. 134 

Pflegschaftsrechnung 

Im Rahmen der Überwachung der Verwaltung des Vermögens hat 
der gesetzliche Vertreter gegenüber dem Gericht zum Ablauf des ersten 
vollen Jahres der Überwachung (Antrittsrechnung), danach in angemes-
senen Zeitabständen von höchstens drei Jahren (laufende Rechnung) 
sowie nach Beendigung der Vermögensverwaltung (Schlussrechnung) 
Rechnung zu legen. Dazu hat das Gericht dem gesetzlichen Vertreter die 
erforderlichen Aufträge zu erteilen; bei der laufenden Rechnung und der 
Schlussrechnung hat dies jeweils mit der Entscheidung über die letzte 
Rechnung zu geschehen. 

Art. 135 

Besondere Auflagen 

1) Eltern, Grosseltern und Pflegeeltern im Rahmen der Obsorge so-
wie das Amt für Soziale Dienste sind gegenüber dem Gericht zur Rech-
nungslegung nur verpflichtet, soweit das Gericht dies aus besonderen 
Gründen verfügt. 

2) Die Verpflichtung anderer gesetzlicher Vertreter zur laufenden 
Rechnung kann das Gericht einschränken, soweit dadurch kein Nachteil 
für den Pflegebefohlenen zu besorgen ist. 

3) Selbst wenn der gesetzliche Vertreter dem Gericht gegenüber von 
der Rechnungslegung befreit ist, bleibt er verpflichtet, Belege über die 
Verwaltung nennenswerten Vermögens zu sammeln, sie aufzubewahren 
und dem Gericht den Erwerb unbeweglicher Sachen oder eine Über-
schreitung des Wertes von 75 000 Franken mitzuteilen. 

4) Zur Abwehr einer Gefährdung des Wohles des Pflegebefohlenen 
hat das Gericht einem gesetzlichen Vertreter einen besonderen Auftrag 
zur Rechnungslegung zu erteilen. 



Ausserstreitgesetz (AussStrG) 274.0 
 

67 

Art. 136 

Inhalt und Beilagen der Rechnung 

1) In der Rechnung ist zuerst das Vermögen des Pflegebefohlenen, 
wie es am Anfang des Rechnungszeitraums vorhanden war, auszuweisen. 
Sodann sind die Veränderungen des Stammvermögens, die Einkünfte und 
Ausgaben und schliesslich der Stand des Vermögens am Ende des Rech-
nungszeitraums anzugeben. Die Rechnung ist leicht nachvollziehbar zu 
gestalten. 

2) Soweit nach anderen Vorschriften ein Jahresabschluss aufzustellen 
oder eine Abgabenerklärung abzugeben ist, hat der gesetzliche Vertreter 
in der Rechnung darauf hinzuweisen und diese Unterlagen, soweit be-
reits verfügbar, der Rechnung anzuschliessen. Andere Belege, zu deren 
Sammlung und Aufbewahrung der gesetzliche Vertreter verpflichtet ist 
(Art. 135 Abs. 4), sind nur auf Verlangen des Gerichtes vorzulegen. 

3) Ist der gesetzliche Vertreter nur zur Antritts- und zur Schlussrech-
nung verpflichtet, so darf sich die Rechnung auf die Darstellung des 
Vermögensstandes am Anfang beziehungsweise am Ende des Rechnungs-
zeitraums beschränken. 

Art. 137 

Bestätigung der Rechnung, Entschädigung 

1) Ergeben sich keine Bedenken gegen die Richtigkeit und Vollstän-
digkeit der Rechnung, so hat sie das Gericht zu bestätigen. Sonst ist der 
gesetzliche Vertreter aufzufordern, die Rechnung entsprechend zu er-
gänzen oder zu berichtigen; misslingt dies, so ist die Bestätigung zu ver-
sagen. Soweit das Vermögen oder die Einkünfte nicht gesetzmässig ange-
legt oder gesichert erscheinen, hat das Gericht die erforderlichen Mass-
nahmen nach Art. 133 Abs. 4 zu treffen. 

2) Zugleich mit der Entscheidung hat das Gericht über Anträge des 
gesetzlichen Vertreters auf Gewährung von Entgelt insbesondere nach 
Massgabe einer Stundenabrechnung, Entschädigung für persönliche Be-
mühungen und Aufwandersatz zu entscheiden. Auf Antrag hat das Ge-
richt die zur Befriedigung dieser Ansprüche aus den Einkünften oder 
dem Vermögen des Pflegebefohlenen notwendigen Verfügungen zu tref-
fen, erforderlichenfalls den Pflegebefohlenen zu einer entsprechenden 
Leistung zu verpflichten. Beantragt der gesetzliche Vertreter Vorschüsse 
auf Entgelt, Entschädigung oder Aufwandersatz, so hat sie ihm das Ge-
richt zu gewähren, soweit er bescheinigt, dass dies die ordnungsgemässe 
Vermögensverwaltung fördert. 
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3) Die Entscheidung über die Rechnung beschränkt nicht das Recht 
des Pflegebefohlenen, Ansprüche, die sich aus der Vermögensverwaltung 
ergeben, auf dem streitigen Rechtsweg geltend zu machen. 

Art. 138 

Beendigung der Vermögensverwaltung, Schlussrechnung 

1) Für den Inhalt der Schlussrechnung sowie für die Entscheidung 
darüber gelten die Art. 136 und 137 sinngemäss. Das Gericht hat dem 
Pflegebefohlenen, soweit dies erforderlich ist, den Inhalt der Schluss-
rechnung verständlich zu machen. 

2) Mit der Beendigung der Vermögensverwaltung hat das Gericht er-
forderlichenfalls dem gesetzlichen Vertreter mit vollstreckbarem Be-
schluss die Übergabe des Vermögens an den Pflegebefohlenen oder an 
einen anderen gesetzlichen Vertreter aufzutragen. 

3) Der volljährig gewordene Pflegebefohlene ist aufzufordern, Ver-
mögen, das sich in gerichtlicher Verwahrung befindet, zu übernehmen. 
Dabei ist er auf die Vorschriften über die Einziehung gerichtlicher Ver-
wahrnisse hinzuweisen. Massnahmen nach Art. 133 Abs. 4 sind aufzuhe-
ben, sofern der Pflegebefohlene nicht deren befristete Aufrechterhaltung 
zur Abwehr sonst drohender Gefahren verlangt. Das Gericht hat dafür 
zu sorgen, dass die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit in den öffentli-
chen Büchern und Registern gelöscht wird. 

Art. 139 

Besondere Verfahrensbestimmungen 

1) Von Verfügungen des Gerichtes ist der Pflegebefohlene, unabhän-
gig von seiner Verfahrensfähigkeit, in Kenntnis zu setzen, soweit dies 
seinem Wohl dient. 

2) Ein Kostenersatz und ein Abänderungsverfahren finden nicht statt. 


